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Vorwort 

Die Idee zu der vorliegenden Arbeit ist aus einem rechtsvergleichenden 
Projekt des Charity Law Research Unit der Universität Dundee, Schott-
land, und des Lehrstuhls für deutsches und internationales Zivil- und Zi-
vilprozessrechts von Prof. Dr. Helmut Weber der Universität Potsdam ent-
standen, welches im Rahmen des Academic Research Collaboration (ARC) 
Programms vom British Council und dem DAAD unterstützt wurde. Dem 
Buch liegt die im Wesentlichen unveränderte Arbeit zugrunde, welche der 
Juristischen Fakultät der Universität Potsdam als Dissertation zu Erlan-
gung des Grades der Doktorin der Rechte im Januar 2005 vorgelegen hat. 
Ich danke meinem Erstgutachter und Betreuer Herrn Prof. Dr. Helmut We-
ber für seine Unterstützung und sein stetes Interesse und Herrn Prof. Dr. 
Belling für die Erstattung des Zweitgutachtens. Ferner möchte ich den 
Mitgliedern des Charity Law Research Unit der Universität Dundee, insbe-
sondere Dr. Christine Barker und Dr. Stephen Swann, für viele anregende 
Diskussionen danken. Zu guter Letzt ewiger Dank meinem Mann, der in-
zwischen sehr viel mehr über charities weiß, als er je wissen wollte... 

Berlin, September 2006 Sabine Selbig 
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Einleitung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen zu untersuchen, unter denen gemeinnützige Organi-
sationen ihre Vorhaben zu verwirklichen versuchen. Es sollen insbesonde-
re Rechtsformen, steuerliche Förderung und Kontrolle der Mittelerwirt-
schaftung und -Verwendung in den Rechtsordnungen von Schottland, Eng-
land und Wales und Deutschland verglichen werden. Dabei geht es um die 
Frage, ob gemeinnützige Organisationen im Verhältnis zu ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung ausreichend gefördert werden. 

Gemeinnützige Organisationen sind kein unbedeutendes Randphäno-
men. Sie nehmen sich Aufgaben an, die der Staat nicht erfüllen kann oder 
will, und bieten für die Bürger die Möglichkeit der sozialen Vernetzung 
und gesellschaftlichen Teilhabe. Dies alles sind Eigenschaften, die beson-
ders in Zeiten von Geldknappheit und Staats- sowie Politikverdrossenheit 
hoch geschätzt werden. Auch in Großbritannien hat das Interesse an dem 
als voluntary sector bezeichneten gemeinnützigen Sektor in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. Insbesondere der britische Premierminister To-
ny Blair sowie der Finanzminister Gordon Brown haben immer wieder die 
Bedeutung des voluntary sector in Großbritannien hervorgehoben und des-
sen Förderung als wichtiges Ziel für die aktuelle Legislaturperiode be-
zeichnet. 

Die Zahl der (im steuerlichen Sinne) gemeinnützigen Körperschaften in 
Deutschland wurde bereits im Jahre 1988 auf 200.000 geschätzt1, 1994 
schon auf 240.000 bis 280.0002. Auch wirtschaftlich stellen die Gemein-
nützigen einen bedeutenden Faktor dar. Allein die sechs großen Verbände 
der Freien Wohlfahrtspflege (AWO-Bundesverband, Dt. Caritasverband, 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtverband, Deutsches Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrt-
stelle der Juden in Deutschland) erzielen im Jahr einen Umsatz von mehr 
als 56 Mrd. Euro. Im gemeinnützigen Sektor waren 1997 fast 2 Mio. Er-
werbstätige beschäftigt - mit steigender Prognose3. 

1 Gutachten der unabhängigen Sachverständigenkommission, S. 30. 
2 DEUTSCHER BUNDESTAG: Humanitäres Spendenwesen in der Bundesrepublik 

Deutschland. BT-Drucksache 12/6704 v. 7.7.1994, S. 5. 
3 AFHELDT, D i e Ze i t , 3 1 . 1 0 . 2 0 0 1 . 
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In England und Wales waren im Jahre 2000-2001 allein ca. 185.000 chari-
ties registriert. Als charities werden in Großbritannien gemeinnützige Or-
ganisationen gleich welcher Rechtsform bezeichnet, die als steuerbegüns-
tigt anerkannt sind. Gemeinsames Ordnungsprinzip ist die Gemeinnützig-
keit des Organisationszwecks, nicht die Rechtsform. Charity sollte daher 
nicht mit "Stiftung" übersetzt werden4, denn der Begriff charity stellt nur 
auf den Zweck ab, und umfasst auch Organisationen, die kein oder kein 
nennenswertes Vermögen haben und bei denen die Mitgliederbeteiligung 
im Vordergrund steht. Die charities in England und Wales verfügten im 
genannten Zeitraum über Einkünfte von £ 25 Mrd. und Vermögen von 
mehr als £ 70 Mrd5. In Schottland wurden im gleichen Zeitraum 27.000 als 
charity anerkannte Organisationen gezählt6. Die britischen charities boten 
1990 Arbeitsplätze in einem Umfang, der ca. 400.000 Vollzeitstellen ent-
sprach7. Darüber hinaus beschäftigen gemeinnützige Organisationen in 
erheblichem Umfang ehrenamtliche Helfer. 

Die oben genannten Zahlen beziehen sich allein auf die gemeinnützigen 
Organisationen im engeren Sinne, d.h. solche, die in Deutschland steuer-
begünstigt im Sinne der Abgabenordnung und in Großbritannien als chari-
ties anerkannt sind. Auf diese Organisationen wird sich die folgende Un-
tersuchung auch (überwiegend) beschränken. Überwiegend deshalb, weil 
sich die Begriffe im deutschen Recht und im Recht des UK nicht voll-
kommen decken und gerade um die umstrittenen Randbereiche aufschluss-
reiche Kontroversen geführt werden. Die Genossenschaften und Koopera-
tiven zählen als (offen) ihre Mitglieder begünstigende Organisationen8 in 
allen drei Rechtsordnungen nicht zu den gemeinnützigen Organisationen 
im engeren Sinne und werden deshalb in dieser Arbeit nicht behandelt. 

Eingebettet ist der engere gemeinnützige Sektor in einen viel weiteren 
Bereich, dessen Aktivitäten nicht auf das Erzielen von auszuschüttendem 
Gewinn gerichtet sind und der deshalb als Non-Profit-Sektor bezeichnet 

4 Auch wenn die Versuchung für den deutschen Juristen groß ist, siehe 
HOPT/REUTER, S. 2, die „Charity Commission" gleich wieder mit „Stiftungsaufsicht" 
übersetzen. Zwar werden in Deutschland mittlerweile auch „Stiftungs"vereine und „Stif-
tungs"-GmbH als Stiftungen im weiteren Sinne bezeichnet, dies bezeichnet aber nur sol-
che Organisationen, bei denen, wie bei der klassischen BGB-Stiftung, das Vermögen im 
Vordergrund steht. 

5 HOUSE OF COMMONS, Report by the Comptroller and Auditor General, Session 
2 0 0 1 - 2 0 0 2 , S. 1. 

6 Charity Scotland The Report of Scottish Charity Law Review Commisssion, SCOT-
TISH EXECUTIVE 2001 , S. 4. 

7 KENDALL/KNAPP, S. 110. 
8 Deren Aktivität wird als eindeutig privatwirtschaftlich eingeordnet, da die Koopera-

tion auf zweckrationalem Handeln der Mitglieder beruht, JÄGER, ZfgGenossenschW, 
2000, S. 78 m.w.N. 
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wird9. Verbreitet ist auch die Bezeichnung als "Dritter Sektor", derjenige, 
der zwischen Staat und Markt angesiedelt ist. Der Begriff stammt aus der 
US-amerikanischen sozialökonomischen Literatur, welche sich nicht mit 
der Begründung, dass selbstlose Betätigung eine religiöse Pflicht oder ein 
inneres Bedürfnis des Menschen sei, zufrieden gegeben hat. Die Theorien 
sind vielfältig10 und können jeweils nur Teilbereiche erklären: Teilweise 
wird die Existenz von gemeinnützigen Organisationen auf Staatsversagen 
zurück geführt11. Danach gibt es gemeinnützige Organisationen, weil der 
Staat gewisse Bedürfnisse der Bevölkerung aus finanziellen oder Legitimi-
tätsgründen nicht erfüllen kann oder will. Dies betrifft zum Beispiel religi-
onsgebundene Schulen12, ebenfalls Umweltschutzorganisationen, die gegen 
staatlich genehmigte Kernkraftwerke zu Felde ziehen oder die in den 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts gegründeten Hospize für Aidspatienten, die 
sich in staatlichen Krankenhäusern nicht aufgehoben fühlten. Das Problem 
der fehlenden Legitimität wird allerdings durch die staatliche Unterstüt-
zung der gemeinnützigen Organisationen teilweise unterlaufen. 

Andere Autoren führen die Existenz von gemeinnützigen Organisatio-
nen dagegen auf ein Versagen des Marktes zurück13. Am Markt werden 
nicht alle Leistungen angeboten; ein Angebot gibt es regelmäßig erst dann, 
wenn sich ein Gewinn erzielen lässt14. Im Regelfall verfügt der Kunde über 
ausreichende Informationen oder zumindest Informationsquellen, um die 
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilen zu können. Es gibt 
jedoch eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, bei denen die Preis-
gestaltung für den Nachfragenden nicht transparent ist, z.B., weil er sie 
nicht selbst in Anspruch nimmt wie bei einer Heimunterbringung und er 
dem Anbieter vertrauen muss. In diesen Fällen wird bevorzugt eine nicht 
profitorientierter Anbieter gewählt, da Organisationen, die nicht nach Ge-
winn streben, eher zugetraut wird, die Leistung nicht zugunsten einer Ge-
winnausschüttung zu verkürzen, {trust theory/contract failure)15. 

9 In Frankreich, économie sociale, s. dazu ARCHAMBAULT in: Anheier/Seibel, 
S. 293 ff. 

1 0 Für einen Überblick über die verschiedenen Theorien siehe SALAMON/ANHEIER, 
Voluntas Vol . 9, No. 3, 1998, S. 213, 220 ff. 

11 JAMES in: Powell , S. 397 ff. 
1 2 JAMES in: Powell , S. 397, 401 ff. 
1 3 WEISBROD, The Voluntary Nonprofit Sector, S . l ff. 
1 4 Siehe zur Wahl der Nonprofit-Form für Institutionen der Hochkultur, DIMAGGIO 

in: Powell , S. 195, 2002 ff. 
15 HANSMANN, Yale Law Journal (89) 1980, 835 ff. HANSMANN führt als Beispiel die 

amerikanischen mutual savings banks an, eine Unternehmensform, bei der die Spareinla-
gen von einem durch Kooption perpetuierten Direktorium in einem Trust gehalten wurde. 
Der Erfolg dieser Bankenform in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist darauf zurück 
zu führen, dass zu dieser Zeit die Bereitschaft, Handelsbanken private Spareinlagen an-
zuvertrauen, nicht eben ausgeprägt war. Deren Existenz war häufig kurzlebig, da der 
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Anheier16 weist zutreffend darauf hin, dass die vorgenannten Faktoren die 
Struktur des Dritten Sektors eines bestimmten Staates nur teilweise 
bestimmen. Die Struktur des Dritten Sektors einer bestimmten Gesellschaft 
wird maßgeblich durch die Geschichte dieser Gesellschaft geprägt (social 
origins theory)17. Um die Theorien anhand konkreter Beispiele überprüfen 
zu können, war es zunächst notwendig, Informationen über den Gegens-
tand zu beschaffen. In den meisten Staaten waren Informationen über den 
Dritten Sektor kaum zu finden, da Daten über einen dritten Bereich neben 
Staat und Markt offiziell nicht erfasst werden, und die Organisationen 
selbst die Informationen als Privatsache ansehen. In einem umfangreichen 
Forschungsprojekt der Johns Hopkins Universität in Baltimore, USA, wur-
den durch Forscher in den jeweiligen Ländern vielfach erstmals Daten über 
den Dritten Sektor erhoben. In der Phase I des Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project wurde eine vollständige Datenbasis in Frank-
reich, Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem UK, Italien, Schweden, 
Ungarn und Japan erhoben18. Für Deutschland stellte diese Studie, deren 
Ergebnisse 1998 veröffentlicht wurden19, die erste umfassende Untersu-
chung über den deutschen Dritten Sektor dar. Sie diente auch einer Reihe 
weiterer Forschungsarbeiten als Grundlage. 

Die Untersuchung über die ausreichende Förderung der gemeinnützigen 
Organisationen soll im Folgenden im Wege der Rechtsvergleichung ge-
schehen. Zum einen, um einen Beitrag zum Wissen über das englische und 
schottische Recht zu leisten, zum anderen, um mit Hilfe der Rechtsverglei-
chung einen anderen Blick auf das deutsche Recht zu öffnen. Als Ver-
gleichsobjekt boten sich die englische und schottische Rechtsordnung an, 
da die Länder, die diese Rechtsordnungen hervorgebracht haben, in Europa 
liegen - wenn dies auch in England häufig nicht so empfunden wird - und 
uns somit die englische Kultur doch erheblich näher ist als zum Beispiel 
die US-amerikanische. Großbritannien, welches aus England und Wales 
und Schottland besteht, hat eine ähnliche Bevölkerungsstruktur sowie ähn-

Anreiz für die privaten Eigentümer groß war, den Gewinn durch spekulative Geschäfte 
zu mehren und den Verlust im Zweifel durch die Anleger tragen zu lassen. Die trustees 
der mutual savings banks, die an einem Gewinn nicht partizipierten, hatten weniger An-
reiz, sich opportunistisch zu verhalten, in: Seibel/Anheier, The Third Sector, S. 65, 67 ff. 

1 6 Zum Einfluss der Geschichte auf die Entwicklung des deutschen Dritten Sektors, 
ANHEIER, in: Anheier/Seibel, S. 313, 314. 

1 7 SALAMON/ANHEIER, Voluntas Vol. 9, No. 3, 1998, S. 213, 226f. 
18 SALAMON/ANHEIER, Voluntas Vol. 9, No. 3, 1998, S. 213, 214. An dem Projekt 

waren auch die Länder Brasilien, Ghana, Ägypten, Thailand und Indien beteiligt, in de-
nen jedoch wegen mangelnder Ressourcen keine vollständige Datengrundlage zusam-
mengestellt werden konnte. 

19 ANHEIER/SEIBEL, The Nonprofit Sector in Germany. 
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liehe wirtschaftliche und soziale Probleme wie Deutschland. Es verfügt 
wie Deutschland über eine Vielzahl gemeinnütziger Organisationen von 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung und langer Tradition. 
Dagegen unterscheidet sich zumindest die englische Rechtsordnung erheb-
lich von der deutschen, so dass das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden aufschlussreich sein sollte. Schottland besitzt, anders als 
Wales, eine eigene Rechtsordnung, welche das Land seit der Union mit 
England und Wales im Jahre 1706/1707 bewahrt hat. Im Gegensatz zu 
England fand in Schottland eine Rezeption des römischen Rechts statt, 
vornehmlich durch die Ausbildung junger schottischer Juristen in Frank-
reich und den Niederlanden seit dem 16. Jahrhundert20. Trotz des großen 
Einflusses, welches das englische common law schon aufgrund der wirt-
schaftlichen Überlegenheit Englands auf das schottische Rechts ausübt21, 
bestehen in vielen Rechtsgebieten grundlegende Unterschiede fort. Für 
eine gewisse Angleichung sorgt die Tatsache, dass auch über schottische 
Fälle in letzter Instanz das Judicial Committee des House of Lords, kurz 
House of Lords genannt, entscheidet. Die Richter wenden zwar schottische 
Gesetze und schottisches common law an, aber doch auf der Basis einer 
(zumeist) englischen Rechtsausbildung. Allerdings gelangen auf diese 
Weise und durch in Schottland und Südafrika ausgebildete Richter auch 
Elemente kontinentaleuropäischer Rechtstradition in das englische Recht. 
Das schottische Recht wird denn auch als gelungenes Beispiel für eine 
Mischrechtsordnung22 angeführt, welche römisches Recht und common law 
vereinigt. 

Der erste Teil befasst sich mit den Organisationsformen gemeinnütziger 
Organisationen. Alle drei Rechtsordnungen stellen eine Reihe von Rechts-
formen zur Verfügung, die zur Durchfuhrung eines gemeinnützigen Vor-
habens genutzt werden können. Hier werden nur die wichtigsten und am 
häufigsten gebrauchten, wie der charitable trust, die Stiftung, die unincor-
porated association, der Verein, die Company und die GmbH im Hinblick 
auf bestimmte Anforderungen miteinander verglichen. 

Ziel der Untersuchung ist die Antwort auf die Frage, ob die Rechtsord-
nung gemeinnützige Organisationen ausreichend fördert, indem sie einen 
angemessenen rechtlichen Rahmen für gemeinnützige Betätigung bereit-

2 0 WEBER, Einführung in das schottische Recht, S. 9. 
2 1 WHITTY, T S A R 1 9 9 6 , S . 4 4 2 , 4 4 8 . 
2 2 Ein anderes Beispiel für eine Mischrechtsordnung ist die der Republik Südafrika, 

welche Elemente des vom römischen Recht geprägten niederländischen Rechtes mit dem 
common law vereinigt. Zur Entwicklung des schottischen Rechts zwischen nationalisti-
scher Ablehnung des common law und Assimilation siehe WHITTY, TSAR 1996, 
S. 442 ff. 
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stellt. Da organisiertes gemeinnütziges Handeln so viele Formen und Zwe-
cke haben kann, wie es Menschen gibt, muss die Suche nach der Angemes-
senheit eines rechtlichen Rahmens vereinfacht werden. So werden die ge-
meinnützigen Vorhaben ganz grob danach aufgeteilt, ob sie idealtypisch 
von mehreren Personen unter deren aktiver Mitwirkung verwirklicht wer-
den sollen oder von ein bis zwei Personen, bei denen die Hingabe eines 
Vermögens im Vordergrund steht. Die Angemessenheit wird dann anhand 
einiger Kriterien geprüft, bei denen erfahrungsgemäß in der Praxis am häu-
figsten Probleme auftreten. Darunter fallt die Frage, welche Hürden bei der 
Gründung der Organisation zu überwinden sind, wie das Vermögen der 
Organisation gehalten wird und wer für die Schulden haftet. Schließlich 
werden die „neutralen" Rechtsformen wie die GmbH und die Company auf 
diese Kriterien hin überprüft und die Frage erörtert, ob es einer speziellen 
Rechtsform für gemeinnützige Vorhaben bedarf. 

Die Rechtsformen sollen also auf ihre Funktion im Hinblick auf die 
Ordnungsaufgabe „gemeinnützige Organisation" in den drei Rechtsord-
nungen vergleichend untersucht werden. Dabei soll möglichst die unter-
schiedliche oder gleiche Funktion gleicher oder unterschiedlicher Regeln 
festgestellt werden. Die Rechtsvergleichung lebt nicht davon, dass mög-
lichst identische Rechtsinstitute gefunden und Unterschiede „wegerklärt" 
werden. Gleiche Regelungen können unterschiedliche Funktionen haben. 
Die Unterschiede müssen herausgearbeitet werden, möglichst unter Heran-
ziehung der historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wertungen, die 
diese Regelungen beeinflussen. Nur dann kann die Rechtsvergleichung 
einen wertvollen Beitrag zum Verständnis fremder Rechtskulturen und 
gleichzeitig des eigenen Rechts leisten. Nur wenn eine Rechtsregel, in ih-
ren Kontext eingebettet, richtig verstanden wird, kann sie als gutes oder 
abschreckendes Beispiel dienen. Auch eine eventuelle Rechtsvereinheitli-
chung auf europäischer Ebene kann nur gelingen, wenn die kulturellen 
Wertungen, die hinter rechtlichen Normen stehen23, offen gelegt werden, 
und deren Übernahme für alle Rechtsordnungen akzeptabel ist. 

Der zweite Teil gibt einen Überblick über die steuerliche und sonstige fi-
nanzielle Förderung von gemeinnützigen Organisationen. Die Vorausset-
zungen der steuerlichen Privilegierung und die daraus folgenden Steuer-
vorteile werden untersucht und in den verschiedenen Rechtsordnungen 
verglichen. Es soll insbesondere versucht werden, herauszuarbeiten, nach 
welchen Kriterien ein bestimmter Zweck als förderungswürdig bewertet 
wird und welche Instrumente eingesetzt werden, um nicht nur eine Förde-
rung durch den Staat, sondern auch durch die einzelnen Bürger zu errei-
chen. 

2 3 Vgl. dazu LEGRAND, Fragments on Law-as-Culture, 1999. 
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Im dritten Teil soll untersucht werden, was die gemeinnützigen Organisa-
tionen tun müssen, um das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, und 
was der Staat dazu beitragen kann, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit 
und Integrität von gemeinnützigen Organisationen zu bewahren. Die ver-
schiedenen Lösungsansätze in den drei Rechtsordnungen dafür, wie die 
Akzeptanz von speziellen Privilegien fiir gemeinnützige Organisationen in 
der Allgemeinheit hergestellt und bewahrt werden kann, sollen aufgezeigt 
werden. Es soll untersucht werden, ob und inwieweit eine Kontrolle der 
Mittelerwirtschaftung und Mittelverwendung von gemeinnützigen Organi-
sationen notwendig ist und wie diese durchgeführt werden kann. 





1. Teil: 

Rechtsformen 

A. Rechtsformen im deutschen Recht 

I. Die Stiftung 

1. Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden Mitte 2000 9.663 Stiftungen 
gezählt, davon 6.059 rechtsfähige1. In der Zahl der bürgerlich-rechtlichen 
Stiftungen sind 471 Familienstiftungen enthalten2. Sprengel gibt die Zahl 
der Stiftungen für 1998 noch mit 7878 an3. Es wird angenommen, dass 
diese Zahl wegen des bedeutenden Vermögensübergangs der „Erbengene-
ration" noch erheblich steigen wird4. Wenn es auch noch einzelne Stiftun-
gen gibt, die aus dem 10. Jahrhundert stammen, so ist doch die Zahl der 
Stiftungen im letzten Jahrzehnt besonders stark angestiegen. 50% der heute 
bestehenden Stiftungen wurden seit 1990 gegründet5. 

In Zeiten knapperer finanzieller Spielräume wurden neue Wege zur Fi-
nanzierung von Leistungen gesucht und die Stiftungen als Vehikel eines 
gemischt staatlich/privaten Engagements entdeckt. Auch die staatliche 
Förderung von Stiftungen und insbesondere Stiftungsneugründungen mit 
dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen v. 
14.7.2000 lässt einen weiteren Anstieg der Stiftungszahlen erwarten. In 
den Bereichen Kunst und Kultur versuchen geschickte Kulturpolitiker, 
über die Rechtsform der Stiftung staatlichen Verwaltungszwängen zu ent-
kommen. Die Unabhängigkeit der Stiftung von der Verwaltung soll Priva-
ten ein Engagement schmackhaft machen, während versucht wird, über den 

1 Aus einer Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, MECKING in: 
Hopt/Reuter, S. 35, 39. Es wird davon ausgegangen, dass viele, insbesondere kirchliche 
und nicht rechtsfähige Stiftungen nicht erfasst sind. Der Bundesverband nimmt in seine 
Statistik allerdings auch Stiftungsvereine wie die Friedrich-Ebert-Stiftung und „Stiftun-
gen" anderer Rechtsformen auf. 

2 Zahlen aus: BERKEL/NEUHOFF/SCHINDLER/STEINSDORF, Stiftungshandbuch. 
3 Statistiken zum deutschen Stiftungswesen 2001, S. 12. Die Datenbank des Maece-

nata-Instituts weist zum 1.4.2000 einen Bestand von 9.012 Stiftungen auf, die Gesamt-
zahl wird auf ca. 12.000 geschätzt. 

4 HENNERKES/SCHIFFER, Stiftungsrecht S. 13. 
5 MECKING in: H o p t / R e u t e r , S . 3 5 , 4 2 . 
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Weg unbefristeter staatlicher Finanzierungszusagen die jährlichen Budget-
verhandlungen zu umgehen6. 

Die rechtsfähige Stiftung ist keine Körperschaft, sie hat keine Mitglieder. 
Sie kann rechtsfähige Stiftung des Privatrechts und rechtsfähige Stiftung 
des öffentlichen Rechts sein7. In letzterem Fall erfolgt ihre Gründung nor-
malerweise durch Gesetz8. 

Für die Erörterung der Frage, welche Rechtsformen für gemeinnützige 
Organisationen zur Verfügung stehen, soll sich die weitere Arbeit auf die 
bürgerlich-rechtliche Stiftung beschränken, da nur sie es ist, die im Regel-
fall für einen privaten Stifter in Frage kommt. Zur Abgrenzung sollen die 
öffentlich-rechtliche Stiftung und andere, nicht gemeinnützige Stiftungen 
nur kurz beschrieben werden. 

a) Abgrenzung von anderen Stiftungsarten 

aa) Öffentlich-rechtliche Stiftung 

Die §§80 ff BGB regeln die privatrechtliche Stiftung. Die öffentlich-
rechtliche Stiftung ist nirgends einheitlich geregelt, § 89 BGB erwähnt sie 
lediglich. Auch die Landesstiftungsgesetze beziehen sich überwiegend nur 
auf die privatrechtliche Stiftung. Die Stiftungsgesetze von Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz regeln auch die öffent-
lich-rechtliche Stiftung mit. Diese ist in das System der öffentlichen Ver-
waltung eingegliedert und hat die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben 
zum Zweck9. Deshalb finden sich Regelungen dazu meist bei den Rechts-
normen der einzelnen öffentlich-rechtlichen Stifter, z.B. ist die Kommu-
nalstiftung in den einzelnen Gemeindeordnungen geregelt und unterliegt 
der Aufsicht der zuständigen Kommunalbehörde10. Die Abgrenzung zwi-
schen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Stiftung ist bei Stiftun-
gen, die seit längerer Zeit bestehen, mitunter schwierig11. 

Von der öffentlich-rechtlichen Stiftung muss die „öffentliche Stiftung" 
unterschieden werden. Dieser Begriff findet sich im bayerischen StiftG, 

6 Zum Problem des Verlusts von parlamentarischer Kontrolle durch Stiftungsgrün-
dungen, SCHULTE, S. 6 9 f. 

7 Zur Abgrenzung: BVerfGE 15, 66; BGH WM 1975,199. 
8 So z.B. die Stiftung des Bundes „Stiftung Preußischer Kulturbesitz", BGBl 1957 I 

S. 841. 
9 BVerfGE 15, 46, 66; BGH Leisner StiftRspr II, 124, 126. 
1 0 § 19 StiftG NI. Eine kommunale Stiftung wird von einer kommunalen Körper-

schaft verwaltet, in deren Aufgabenbereich die Zwecke der Stiftung liegen. 
1 1 SEIFART/CAMPENHAUSEN-FREIHERR VON CAMPENHAUSEN § 2 RZ. 13 . 
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